
Die vergangenen Jahre haben dem Stadtwald Glauchau
stark zugesetzt. Jeder, der im Wald spazieren geht, erkennt
dies sofort. Vor allem der Borkenkäfer sorgte dafür, dass
der alt bekannte Fichtenwald weg ist. Was bleibt, sind ledig-
lich Freiflächen. Es wachsen Holunder, Springkraut und
Brombeere. Ihre hohe Konkurrenzkraft macht ein natürli-
ches Ansamen von kleinen, zarten Baumsämlingen nahezu
aussichtslos. 
In den Bereichen, in denen nur Fichten standen, wachsen
nicht urplötzlich Laubbäume. Aus diesem Grund hat die
Stadt Glauchau beschlossen, diese Flächen wieder in Kultur
zu bringen. Es werden Bäume gekauft, gepflanzt und vor
dem Verbiss der Rehe mit einem Zaun geschützt. 

Die gesamte Fläche im Stadtwald ist recht groß. Sie umfasst
circa 8 Hektar. Im vergangenen Jahr 2021 ist bereits 1
Hektar bepflanzt worden.
Für dieses Jahr sind Pflanzaktionen mit einer Schule, durch
eine Firma sowie mit allen interessierten Glauchauern ge-
plant. Wir wollen gemeinsam etwas für den Stadtwald tun
und bepflanzen den Wald unter Anleitung der Revierleiterin
für unsere Kinder und Enkelkinder.
Vor allem die Mischung macht es. Gepflanzt werden neben
Buchen und Eichen auch Erlen, Linden, Douglasien und Lär-
chen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Naturschutz.
An den Hauptwegen und Waldkanten wird ein Waldrand aus
verschiedenen Sträuchern und Obstgehölzen erschaffen. 

Die Pflanzaktion findet am 30. April 2022 statt. Es werden
50 interessierte Helfer gesucht, welche die Pflanzaktion 
begleiten. Mitzubringen sind gute Laune, Spaten und wet-
terfeste Kleidung. Sie können auf dem Parkplatz am Rümpf-
wald parken und laufen zur Pflanzstelle (siehe Karte). 
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Wo Wald war, muss wieder Wald hin – 
Helfer für gemeinsame Pflanzaktion willkommen 

Freifläche, entstanden durch Borkenkäfer-
befall in der Fichte im Stadtwald Glauchau. 
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Markierte Pflanzstelle

Blick nach Sankt Egidien, hier muss wieder Wald hin.
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der Stadtverwaltung 
Glauchau 65555

für Hinweise und Kritiken zu Problemen der Ord-
nung, Sicherheit und Sauberkeit wie
– Verschmutzungen von Straßen und Gehwegen
– Sachbeschädigungen/Graffiti
– wilden Müllablagerungen
– Umweltverschmutzungen

Durch Anrufbeantworter wird die Erreichbarkeit
der Stadtverwaltung Glauchau auch außerhalb der
Dienstzeiten gewährleistet.

Das Bürgertelefon ist kein Notruftelefon und 
ersetzt nicht den Polizeiruf 110!

Bürgertelefon

Nun schaut der Geist nicht vorwärts, nicht zu-
rück, die Gegenwart allein ist unser Glück. 

       
           Johann Wolfgang von Goethe 
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Start ist 09:00 Uhr. Frau Janina Albrecht vom Staats-
betrieb Sachsenforst ist unsere Revierleiterin und
wird die Baumarten sowie Pflanzverfahren erläutern.
Das Ende ist für voraussichtlich 13:00 Uhr geplant.
Bitte melden Sie sich vorab telefonisch in der Stadt-
verwaltung Glauchau bei Frau Schramm, Tel.:
03763/65429 oder Frau Klötzer, Tel.: 03763/65104 an.
Wir bitten um Verständnis, dass nur 50 Interessenten
bzw. Familien daran teilnehmen können.

Janina Albrecht Steffen Naumann
Revierleiterin Dezernent                            ❑

Informationen des 
Robert-Koch-Institutes

Aktuelle Informationen finden Sie unter www.rki.de

Informationen der 
Sächsischen Staatsregierung

Um das Ansteckungsrisiko mit dem Corona-Virus wei-
ter zu reduzieren, hat die Sächsische Staatsregierung
verschiedene Allgemeinverfügungen und Verordnun-
gen zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes erlas-
sen. 

Auf der Webseite www.coronavirus.sachsen.de fin-
den Sie dazu alle aktuellen Informationen.

Informationen zu 
Coronaschutzimpfungen

Detaillierte Informationen zu den in der Stadt Glau-
chau angebotenen Impfterminen (Impfstelle im Erd-
geschoss des ehemaligen Arbeitsamtes, Hoffnung
81-83) finden Sie auf der Internetseite der Stadt Glau-
chau unter www.glauchau.de.

Das Serviceportal des DRK Sachsen zur Impftermin-
vergabe erreichen Sie unter: 

sachsen.impfterminvergabe.de

Allgemeine Informationen zu den Coronaschutzimp-
fungen erhalten Sie über die zentrale Corona-Webseite
des Freistaates Sachsen unter: 

www.coronavirus.sachsen.de

Informationen des DRK Sachsen zur Impfung gegen
das Coronavirus finden Sie unter: 

www.drksachsen.de

Informationen des Landkreises Zwickau

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie und zu
den im Landkreis Zwickau geltenden Allgemeinverfü-
gungen finden Sie auf der Internetseite des Landkrei-
ses Zwickau unter 

www.landkreis-zwickau.de.

Testzentren für Corona-Schnelltests in
der Stadt Glauchau

Testzentrum des 
DRK-Kreisverbandes Glauchau e. V.
Plantagenstraße 1a
Telefon: 03763/600020

Montag:              08:00 – 15:00 Uhr
Dienstag:            08:00 – 10:00 Uhr
Mittwoch:           08:00 – 15:00 Uhr
Donnerstag:        08:00 – 17:00 Uhr
Freitag:               08:00 – 14:00 Uhr
Samstag:            09:00 – 12:00 Uhr

An Feiertagen bleibt das Testzentrum geschlossen.

Hinweise des DRK-Testzentrums: Die Testungen fin-
den ohne Terminvergabe statt. Bitte bringen Sie die
Chipkarte Ihrer Krankenkasse mit. Personen mit be-
reits vorhandenen grippeähnlichen Symptomen 
(z. B. Fieber, Husten, Atemnot) sollten umgehend
einen Arzt aufsuchen.

„IMPULS“ Testzentrum
Bahnhofstraße 4
Telefon: 03763/778758
E-Mail: info@testzentrum-glauchau.de

Montag, Mittwoch, Freitag:        07:00 – 18:00 Uhr
Dienstag, Donnerstag:                07:00 – 13:00 Uhr 
                                            und 15:00 – 18:00 Uhr
Sonntag:                                     08:00 – 11:00 Uhr

Die Testungen finden ohne Terminvergabe statt.

Save & Protect Testzentrum im Rudolf-Virchow-
Klinikum 
Virchowstraße 18
Telefon: 0375/21186350

Montag bis Freitag:              06:30 – 15:30 Uhr
Samstag und Sonntag:         12:30 – 15:30 Uhr

Die Testungen finden ohne Terminvergabe statt.

Testzentrum "Im Musikerviertel" A. Schultze
Richard-Wagner-Straße 30
E-Mail: testzentrum-im-musikerviertel@saxonia.net

Termine ausschließlich unter: 
www.testkalender.de/musikerviertel
Zusätzliche Termine werden kurzfristig freigeschaltet
und sind direkt im Terminplan bei Buchung ersicht-
lich. Es werden keine Termine zwischen 07:00 – 
16:00 Uhr vergeben.

MOTZ - Mobiles Testzentrum Glauchau
Hoffnung 83
E-Mail: motz-glauchau@t-online.de

Montag:              12:00 Uhr – 17:00 Uhr
Dienstag:            12:00 Uhr – 17:00 Uhr
Mittwoch:           12:00 Uhr – 17:00 Uhr
Donnerstag:       12:00 Uhr – 17:00 Uhr
Sonntag:             14:00 Uhr – 16:00 Uhr

Terminvereinbarung außerhalb der Öffnungszeiten
unter:
E-Mail: motz-glauchau@t-online.de

Das Testergebnis wird per Ausdruck und/oder digital
zur Verfügung gestellt. Bitte bringen Sie Ihre Gesund-
heitskarte mit.

Informationen der Stadt Glauchau

Öffnungszeiten der Stadtverwaltung

Die Glauchauer Stadtverwaltung einschließlich der
Ortschaftsverwaltungen sind bis auf Weiteres für den
Publikumsverkehr geschlossen. Die Anlauf- und Be-
ratungsstelle „First Step“ ist seit dem 01.03.2022 wie-
der eingeschränkt geöffnet. Sie können die
Stadtverwaltung weiterhin per Post, E-Mail und Tele-
fon kontaktieren.

Zu Klärung dringender und unaufschiebbarer Angele-
genheiten müssen mit dem Bürgerbüro und dem
Standesamt per Telefon oder E-Mail Termine verein-
bart werden. 

Kontaktmöglichkeiten zur Terminvereinbarung: 

Das Bürgerbüro und die Wohngeldstelle sind unter
den Nummern 03763/65145, 03763/65148 und
03763/65149 sowie unter buergerbuero@glauchau.de
erreichbar. Anfragen zu Gewerbeangelegenheiten rich-
ten Sie bitte an die Nummer 03763/65150.

Das Standesamt ist unter der Nummer 03763/65-420
sowie unter standesamt@glauchau.de erreichbar. 

Aktuelle Informationen aufgrund der Corona-Pandemie



Die Stadtkasse erreichen Sie unter der Nummer
03763/65141.

Die Tourist-Information ist für den allgemeinen Publi-
kumsverkehr geschlossen. 
In der Tourist-Information erworbene Veranstaltungs-
karten können bei Bedarf zurückgegeben werden. Bitte
kontaktieren Sie diesbezüglich die Tourist-Information
unter der Nummer 03763/2555 sowie unter touri-
stinfo@glauchau.de. 

Der Zutritt zum Rathaus ist nur nach Vorlage eines
Impf-, Test- oder Genesenennachweises möglich
(„3G-Regelung“). Besucherinnen und Besucher des
Rathauses sind verpflichtet, die aktuell geltenden
Schutzmaßnahmen einzuhalten. Dazu zählen insbe-
sondere das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
(FFP2-Maske) und die Beachtung des Mindestabstan-
des von 1,5 Metern. Kinder bis zur Vollendung des
sechsten Lebensjahres müssen keinen Mund-Nasen-
Schutz tragen. Kinder zwischen der Vollendung des 
6. und 16. Lebensjahres können statt einer FFP2-
Maske auch einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz
tragen.

Städtische Kultureinrichtungen

Aktuelle Informationen zu den Kultureinrichtungen fin-
den Sie auch auf der Internetseite der Stadt Glauchau
unter www.glauchau.de.

Stadt- und Kreisbibliothek:
Die Bibliothek hat zu den regulären Öffnungszeiten ge-
öffnet. Für den Zutritt zur Bibliothek gelten die in der
aktuell gültigen Sächsischen Corona-Notfall-Verord-
nung festgeschriebenen Regeln für den Zugang zu Bi-
bliotheken. Das Personal der Bibliothek steht Ihnen
diesbezüglich gern für Auskünfte zur Verfügung. Sie
erreichen die Bibliothek unter der Nummer
03763/3728 sowie per E-Mail unter skb@glauchau.de.

Weitere Informationen und ein Formular zur Kontakt-
erfassung finden Sie auch unter https://glauchau.bi-
bliotheca-open.de

Museum:
Das Museum hat zu den regulären Öffnungszeiten ge-
öffnet. Für den Zutritt zum Museum gelten die in der
aktuell gültigen Sächsischen Corona-Notfall-Verord-
nung festgeschriebenen Regeln für den Zugang zu
Kultureinrichtungen. Das Personal des Museums steht
Ihnen diesbezüglich gern für Auskünfte zur Verfügung.
Sie erreichen das Museum unter der Nummer

03763/777580 sowie per E-Mail unter schlossmu-
seum@glauchau.de.
Weitere Informationen erhalten Sie auf den Seiten des
Museums unter www.glauchau.de.

Stadttheater: 
Für den Besuch des Theaters gelten die in der aktuell
gültigen Sächsischen Corona-Notfall-Verordnung fest-
geschriebenen Regeln für den Zugang zu Kulturein-
richtungen. 

Bitte informieren Sie sich bezüglich der aktuellen Ent-
wicklungen und geplanten Veranstaltungen auf den
Seiten des Theaters unter www.glauchau.de oder auf
der Facebook-Seite des Glauchauer Kulturbetriebes.

Sie erreichen das Stadttheater ferner unter der Num-
mer 03763/2421 sowie per E-Mail unter stadtthea-
ter@glauchau.de.

Information zu sonstigen Einrichtungen/Sehenswür-
digkeiten

Bismarckturm:
Gegenwärtig werden für den Bismarckturm keine Be-
gehungstermine angeboten.

„Dienersche Gänge“:
In den „Dienerschen Gängen“ finden bis auf Weiteres
keine Führungen statt.

(Stand zum Redaktionsschluss des Stadtkuriers am
18.02.2022. Über eventuelle Änderungen informieren
Sie sich bitte auf der Internetseite der Stadt Glauchau:
www.glauchau.de)                                                   ❑
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Sprechstunde Bürgerpolizist
Einmal im Monat findet dienstags eine gemeinsame
Sprechstunde des Bürgerpolizisten und des Bereiches
„Sicherheit, Ordnung und Verkehr“ der Stadtverwal-
tung Glauchau statt.

Der nächste Termin findet am Dienstag, den
08.03.2022 in der Zeit von 16:00 – 18:00 Uhr statt.

Die Sprechstunde wird in den Räumlichkeiten der Be-
ratungsstelle „First Step“ (Markt 9) angeboten.

Der Zutritt ist gemäß der 3G-Regel und mit einer Kon-
takterfassung möglich. Es besteht die Pflicht zum Tra-
gen einer FFP2-Maske.                                            ❑

Baustellen in Glauchau
Ort, Name der Straße/Verbindung              Art der Maßnahme und der verkehrlichen               Umleitungsempfehlung                               voraussichtliche
                                                                    Auswirkungen                                                                                                                                 Dauer der Baustelle

Glauchau,                                                     Vollsperrung und halbseitige Sperrung,                                                                                          voraussichtlich bis
Tunnelweg                                                   Gebäudeabsicherung                                                                                                                       31.08.2022

Glauchau,                                                     Vollsperrung,                                                                                                                                   voraussichtlich bis
Druckergasse                                               Kanalbau                                                                                                                                         29.04.2022

Glauchau,                                                       halbseitige Sperrung,                                                                                                                            voraussichtlich bis
Große Weberstraße                                        Gebäudesicherung                                                                                                                                31.03.2022

Glauchau,                                                       halbseitige Sperrung,                                                                                                                            voraussichtlich bis
Jahnstraße                                                     Gebäudeabsicherung                                                                                                                            30.04.2022

Glauchau,                                                       halbseitige Sperrung,                                                                                                                            voraussichtlich bis
Schlachthofstraße 4/6                                    Gebäudeabsicherung                                                                                                                            30.06.2022

Niederlungwitz,                                              halbseitige Sperrung,                                                                                                                            voraussichtlich bis
Hauptstraße 15                                              Gebäudeabsicherung                                                                                                                            30.06.2022

Glauchau,                                                     halbseitige Sperrung,                                                                                                                      voraussichtlich bis
Steinweg                                                      Trockenlegung Gebäude                                                                                                                  31.03.2022

Glauchau,                                                     halbseitige Sperrung,                                                                                                                      voraussichtlich bis
Dr.-Heinrich-von-Wolffersdorff-Straße        Gehwegbau                                                                                                                                     18.03.2022

Unter www.glauchau.de können Sie den aktuellen Baustellenreport aufrufen. Jede oben aufgeführte Verkehrsraumeinschränkung beruht auf von 
Bauunternehmen beantragten und von der Stadtverwaltung genehmigten Maßnahmen. Für die Einhaltung der Termine zeichnen die Bauunternehmen verantwortlich.  ❐

Einladung zur 21. (2.) Sitzung
des Verwaltungsausschusses
am Donnerstag, dem 10.03.2022, um 18:30 Uhr 
Rathaus, Ratssaal, Zi.-Nr. 1.16, 08371 Glauchau 

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1.    Eröffnung

2.    Bekanntgaben und Informationen der Verwaltung

3.    Anfragen der Stadträte

4.    Einwohnerfragestunde

5.    Annahme von Spenden, Schenkungen und ähn-
lichen Zuweisungen

5.1  Annahme und Verwendung einer Geldspende für
das Museum und die Kunstsammlung Schloss
Hinterglauchau (Vorlagen-Nr.: 2022/039; be-
schließend)

6.    Vergabe der Dienstleistungen zur Sicherstellung
von Administration und Support für die IT-Infra-
struktur in den Glauchauer Schulen 

       (Vorlagen-Nr.: 2022/013; beschließend)

Es schließt sich ein nicht öffentlicher Teil an.

Wir bitten zu beachten: Zutritt zur Sitzung nur mit
3G-Nachweis!

Dr. Peter Dresler
Oberbürgermeister                                                  ❑

E-Mail-Adresse der Stadtverwaltung: 

stadt@glauchau.de
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Die Anlauf- und Beratungsstelle First Step am Markt 9 ist mittlerweile zur festen
Adresse für Rat und Hilfe suchende Glauchauer geworden. Das Team um Haupt-
ansprechpartnerin Katja Müller informiert und berät zu sämtlichen sozialen Belan-
gen. Dabei ist der Name „First Step“ Programm, indem der „erste Schritt“ in
Richtung Problemlösung gegangen wird. 

Die Leistungsinhalte reichen vom Überblick über weiterführende Hilfs- und Bera-
tungsangebote sowie die Vereinslandschaft in Glauchau, über Auskünfte und Un-
terstützung bei Behörden- und Ämterangelegenheiten bis hin zu Hilfestellungen
bei Bewerbung und Jobsuche. Zudem gibt es unbürokratisch, unkompliziert und
kostenfrei Soforthilfe in schwierigen Lebenssituationen. Dazu zählen unter ande-
rem familiäre und schulische Probleme, finanzielle Schief- und existentielle Not-
lagen, aber auch häusliche Gewalt und Kindeswohlgefährdung. 

Die Anlauf- und Beratungsstelle ist seit dem 1. März 2022 mit eingeschränkten
Öffnungszeiten wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. 

Die Ansprechpartnerinnen sind 

dienstags in der Zeit von 13:00 – 15:00 Uhr und 
mittwochs von 09:00 – 12:00 Uhr sowie 13:00 – 15:00 Uhr 

unter Einhaltung der aktuellen Hygieneschutzmaßnahmen (Zutritt gemäß 3G-Re-
gelung und mit FFP2-Maske sowie Kontakterfassung) persönlich erreichbar. 

Darüber hinaus bietet First Step auch weiterhin telefonisch und per E-Mail seine
Beratungsleistungen an (siehe Kontakt). In dringenden Fällen besteht ebenso die
Möglichkeit, unter Einhaltung der aktuell geltenden Schutz- und Hygienemaßnah-
men, einen persönlichen Termin außerhalb der genannten Sprechzeiten zu verein-
baren. 

Kontakt:
Tel.: 03763/65423
Mobil: 0151/53314675
E-Mail: first.step@glauchau.de                                                                            ❑

First Step am Markt 9 eingeschränkt geöffnet 

Ausbildungsverträge unterzeichnet
Am 15. Februar 2022 begrüßten Oberbürgermeister Dr. Peter Dresler und die ver-
antwortliche Ausbilderin Angela Drauschke die künftigen Auszubildenden Saskia
Mühlmann und Janine Tittes anlässlich der Unterzeichnung ihrer Ausbildungsver-
träge im Glauchauer Rathaus.
Beide werden zum 01. September 2022 ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachan-
gestellten bei der Stadtverwaltung Glauchau beginnen. 

Saskia Mühlmann wird 2022 voraussichtlich ihren Realschulabschluss an der
Lehngrund-Oberschule Glauchau ablegen. Janine Tittes erwarb bereits 2015 einen
Berufsabschluss als medizinische Fachangestellte und kann hier auf einige Jahre
Berufserfahrung verweisen. Sie möchte mit dieser zweiten Berufsausbildung ihren
Wunsch nach beruflicher Veränderung mit dem Einsatzschwerpunkt Verwaltung
verwirklichen.

Oberbürgermeister Dr. Peter Dresler beglückwünschte Saskia Mühlmann (Mitte) und Janine
Tittes (r.) zur bevorstehenden Ausbildung bei der Stadtverwaltung Glauchau. 
Foto: Stadt Glauchau                                                                                                            ❑

Neue Ersatzfahrzeuge für Baubetriebshof  
Nach öffentlicher Ausschreibung im Jahr 2021 konnten im Januar und Februar
dieses Jahres zwei neu angeschaffte Fahrzeuge in den Bestand des Baubetriebs-
hofes Glauchau übernommen werden. Die Fahrzeuge ersetzen einen Mitsubishi
Canter (Baujahr 1992) und einen Multicar (Baujahr 1995). Die alten Fahrzeuge
werden verkauft.

Bei einem der beiden neuen Ersatzfahrzeuge handelt es sich um einen Multicar
mit Kommunalhydraulik, bestimmt für den Winterdienst. Am 17. Februar erfolgte
die Übernahme durch Bauhofleiter Chris Mages auf dem Gelände des Autohauses
Bräutigam. Das zweite Fahrzeug - ein Mitsubishi Canter Fuso - wird in den Park-
anlagen eingesetzt. Gegenwärtig kommt der neue Transporter gerade recht, denn
derzeit erfolgen Grün- bzw. Baumpflegearbeiten, vor allem Totholzschnitt. Baum-
kronen werden von kranken und toten Ästen befreit und so Fehlentwicklungen ver-
mieden. Die Totholzbeseitigung ist auch für die Verkehrssicherheit von Bedeutung,
um Sachschäden oder Verletzungen von Passanten durch trockene herabfallende
Äste auszuschließen. Um diese Arbeiten in großer Höhe ausführen zu können, wird
eine 35 Meter Hebebühne genutzt. 

Sobald in den nächsten Wochen die Temperaturen steigen, erobern die Kinder
auch wieder die Spielplätze. Daher haben in den Wintermonaten die Bauhofmitar-
beiter notwendige Reparaturen an den Spielgeräten durchgeführt. Auf dem Spiel-
platz „Am Graben“ soll in Kürze das alte Picknickhaus abgerissen und ein neues
aufgebaut werden. Darauf können sich die kleinen Spielplatznutzer heute schon
freuen. 

Olaf Löbel (l.) und Stefan Gehmlich neben den beiden Neufahrzeugen. 
Foto: Bauhof
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Alters- und Ehejubiläen

Oberbürgermeister Dr. Peter Dresler 
gratuliert

Herzlichen Glückwunsch allen 
Geburtstags- und Ehejubilaren im 

Monat März. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute 
und bleiben Sie vor allem gesund!

Vandalismus an Bäumen
An der Bahnhofstraße und im Gründelpark sind durch Vandalismus Schäden an
Bäumen entstanden. Anfang Februar 2022 wurden in der Bahnhofstraße zwei ein-
gepflanzte Ahornbäume geknickt, ein Ahorn lag, aus der Erde herausgerissen und
abgeworfen, im Nachbargrundstück. Dieser ist von den Mitarbeitern des Baube-
triebshofes inzwischen wieder eingepflanzt worden in der Hoffnung, dass der
Baum anwurzelt.
Im Glauchauer Gründelpark mussten zwei geknickte Eichen festgestellt werden.
Der Schaden beläuft sich auf insgesamt ca. 1500 €.

Die drei geknickten Bäume wurden vom Baubetriebshof bestmöglich gerichtet, ob
allerdings auch ein gerader Wuchs weiterhin möglich ist, wird sich zeigen.

Die Glauchauer Stadtverwaltung hat Anzeige erstattet. 
Haben Sie Beobachtungen machen können? Dann erbitten wir Ihre Hinweise unter
03763/65-436 oder informieren Sie direkt das Polizeirevier Glauchau unter Tel.:
03763/640. 

Eiche Gründelpark

Ahorn Bahnhofstraße
Fotos: Stadt Glauchau                                                                                                          ❑

Doch alle Freude über erfolgte Investitionen und tatkräftiges Engagement wird ge-
trübt, wenn sinnloser Vandalismus wütet. Auf dem Spielplatz Eichenweg in Nie-
derlungwitz wurde Anfang Februar ein Federwipptier aus der Verankerung
herausgerissen. Die Stelle wurde umgehend abgesichert. 
Ein weiterer Schaden, der zusätzliche Kosten verursacht, entstand auch an der
Pappelstraße; hier wurde das Ortseingangsschild gestohlen. Zudem mussten wilde
Schmierereien an Schutzhütten festgestellt werden.                                          ❑
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Nationale Vergaben - Öffentliche Ausschreibungen - VOB/A

Abbrucharbeiten Schule Niederlungwitz
08371 Glauchau, OT Niederlungwitz, Straße des Friedens 37
Los 1 - Abbrucharbeiten
Submission: 10.03.2022, 13:30 Uhr
(veröffentlicht am 17.02.2022 auf eVergabe.de, am 17.02.2022 auf Vergabe24.de, am 17.02.2022 auf
Bund.de (Kurzform) und am 18.02.2022 in der Ausgabe Nr. 07/2022 im ePaper – Ausschreibungen in Sach-
sen)

Ausführung von Bauleistungen Schule Niederlungwitz
08371 Glauchau, OT Niederlungwitz, Straße des Friedens 37
Los 2 - Baumeisterarbeiten
Submission: 10.03.2022, 14:30 Uhr
(veröffentlicht am 16.02.2022 auf eVergabe.de, am 17.02.2022 auf Vergabe24.de, am 17.02.2022 auf
Bund.de (Kurzform) und am 18.02.2022 in der Ausgabe Nr. 07/2022 im ePaper – Ausschreibungen in Sach-
sen)

Ausführung von Bauleistungen Schule Niederlungwitz
08371 Glauchau, OT Niederlungwitz, Straße des Friedens 37
Los 19 - Heizung-Lüftung-Sanitär
Submission: 10.03.2022, 15:30 Uhr
(veröffentlicht am 18.02.2022 auf eVergabe.de, am 21.02.2022 auf Vergabe24.de, am 21.02.2022 auf
Bund.de (Kurzform) und am 18.02.2022 in der Ausgabe Nr. 07/2022 im ePaper – Ausschreibungen in Sach-
sen)

Tischlerarbeiten Schule Niederlungwitz
08371 Glauchau, OT Niederlungwitz, Straße des Friedens 37
Los 14.1 - Tischlerarbeiten Teil 1
Submission: 15.03.2022, 13:30 Uhr
(veröffentlicht am 21.02.2022 auf eVergabe.de, am 22.02.2022 auf Vergabe24.de, am 22.02.2022 auf
Bund.de (Kurzform) und am 25.02.2022 in der Ausgabe Nr. 08/2022 im ePaper – Ausschreibungen in Sach-
sen)

Elektroinstallation Schule Niederlungwitz
08371 Glauchau, OT Niederlungwitz, Straße des Friedens 37
Los 20 - Elektroinstallation
Submission: 15.03.2022, 14:30 Uhr
(veröffentlicht am 18.02.2022 auf eVergabe.de, am 21.02.2022 auf Vergabe24.de, am 21.02.2022 auf
Bund.de (Kurzform) und am 18.02.2022 in der Ausgabe Nr. 07/2022 im ePaper – Ausschreibungen in Sach-
sen)

BMA-Hausalarmanlage Schule Niederlungwitz
08371 Glauchau, OT Niederlungwitz, Straße des Friedens 37
Los 21 - BMA-Hausalarmanlage 
Submission: 15.03.2022, 15:30 Uhr
(veröffentlicht am 21.02.2022 auf eVergabe.de, am 22.02.2022 auf Vergabe24.de, am 22.02.2022 auf
Bund.de (Kurzform) und am 25.02.2022 in der Ausgabe Nr. 08/2022 im ePaper – Ausschreibungen in Sach-
sen)

Über laufende Ausschreibungen informieren Sie sich auch über die Internet-Präsentation der Großen Kreis-
stadt Glauchau unter www.glauchau.de.                                                                                                     ❑

Laufende Ausschreibungen der 
Stadtverwaltung Glauchau nach VOB/A bzw. VOL/A 

Oberbürgermeister zur Sitzung
des Ortschaftsrates 
Reinholdshain

Zur nächsten Ortschaftsratssitzung in Reinholds-
hain haben die Einwohner der Ortschaft unter dem
Tagesordnungspunkt „Einwohnerfragestunde“ die
Möglichkeit, sich mit speziellen Sachverhalten an
den Oberbürgermeister, Dr. Peter Dresler, zu wen-
den.

Alle Bürgerinnen und Bürger der

Ortschaft Reinholdshain
sind am Montag, dem 28. März 2022, 

18:30 Uhr

recht herzlich in die Ortschaftsverwaltung Rein-
holdshain, Schulstraße 1 eingeladen.              ❑

Veröffentlichung von öffentlich
gefassten Beschlüssen in der
Sitzung des Verwaltungsaus-
schusses vom 10.02.2022
Zu folgenden Tagesordnungspunkten wurden Be-
schlüsse gefasst: 

Annahme einer Baumspende
Beschluss-Nr.: 2021/217

Annahme einer Baumspende
Beschluss-Nr.: 2021/218

Annahme einer Baumspende
Beschluss-Nr.: 2022/001

Annahme einer Spende für das Schloss Forderglau-
chau
Beschluss-Nr.: 2022/029

Annahme und Verwendung einer Sachspende für das
Museum und die Kunstsammlung Schloss Hinter-
glauchau
Beschluss-Nr.: 2022/034                                         ❑

Die Große Kreisstadt Glauchau sucht zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt (frühestens zum 01.04.2022) für
den Fachbereich Planen und Bauen unbefristet einen

Fachbereichsleiter (m/w/d).

Der Fachbereich beinhaltet die Aufgabenbereiche: 
Untere Bauaufsicht, Hoch- und Tiefbau, Stadtplanung,
Geoinformationssystem sowie die Stadtsanierung.

Ihr Aufgabengebiet:
• Führungs- und Leitungsaufgaben in strategischer,
organisatorischer und fachlicher Hinsicht
- Betreuung und Steuerung von Investitionsauf-
gaben und Zukunftsprojekten 

- Koordination/Überwachung von Hoch-/Tief-
bau- und Sanierungsmaßnahmen sowie Stra-
ßen- und Gewässerunterhaltung

• Bauleitplanung
• Zusammenarbeit mit beauftragten Planungsbüros
sowie Überwachung der Leistungserbringung ein-
schließlich der Wahrnehmung von Bauherrenauf-
gaben

• Aufstellung und Durchführung des Haushalts- und
Investitionsplanes, Budgetverantwortung

• Mitwirkung im Rahmen der Entscheidungsgre-
mien der Stadt (Sitzungsdienst)

• Koordination und Mitwirkung bei der Beantragung
von Fördermitteln

Wir erwarten von Ihnen

Formale Anforderungen: 
• vorzugsweise die Laufbahnbefähigung für die
Laufbahngruppe II, 1. Einstiegsamt der Fachrich-
tung Allgemeine Verwaltung (ehem. gehobener all-

gemeiner Verwaltungsdienst) bzw. die erfolgreich
abgeschlossene Angestelltenprüfung II/Verwal-
tungsfachwirtprüfung oder abgeschlossene 
technisch-ingenieurwissenschaftliche Hochschul-
bildung, Diplom (FH, BA oder Uni), Bachelor (FH,
BA oder Uni) in der Fachrichtung Bauingenieurwe-
sen oder Architektur 

• mehrjährige Berufserfahrung im Tätigkeitsfeld und
Leitungs- und Führungserfahrung

• Verwaltungserfahrung

Fachliche Anforderungen: 
• fundierte Rechts- und Fachkenntnisse im Verwal-
tungsrecht sowie insbesondere im Baurecht,
Kenntnisse im Vertrags- und Vergaberecht

• sehr gute schriftliche und mündliche Ausdrucks-
weise, fundierte EDV-Kenntnisse

Öffentliche Stellenausschreibung
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Außerfachliche Anforderungen: 
• Organisations- und Projektmanagementfähigkei-
ten

• Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten,
Teamfähigkeit

• überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft, Eigen-
initiative

• Fähigkeit zur Aufnahme und Umsetzungen von In-
novationen

• zielorientierte und kooperative Führung von Mit-
arbeiter/innen

• zeitliche Flexibilität

Arbeitszeit:
39,5 Stunden/Woche, flexibel

Wir bieten Ihnen:
• eine tarifgerechte Bezahlung nach dem Tarifvertrag
öffentlicher Dienst mit Zuordnung zur Entgelt-
gruppe 12

• betriebliche Altersvorsorge sowie weitere Sozial-
leistungen nach Tarifvertrag 

• eine unbefristete Einstellung 
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Gesundheitsförderung durch Prävention und An-
gebote zu arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersu-
chungen 

Für fachliche Auskünfte und für allgemeine Auskünfte
steht Ihnen Herr Brunner, Tel. 03763/65-268 gern zur
Verfügung. 

Schwerbehinderte Menschen (oder deren Gleichge-
stellte) werden ausdrücklich aufgefordert, sich zu be-
werben. Die Stadt Glauchau engagiert sich für
Chancengleichheit. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Nutzen Sie bitte bevorzugt die Möglichkeit der Online-
Bewerbung über unser Portal www.glauchau.de unter
der Rubrik Rathaus/Ausschreibungen/Stellenaus-
schreibungen und übermitteln Sie Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen bis zum 01.04.2022. Hier fin-
den Sie auch Hinweise zum Datenschutz sowie alter-
native Bewerbungswege.                                         ❑

Bei der Großen Kreisstadt Glauchau ist zum
01.08.2022 die Stelle eines

Museumsmitarbeiters (m/w/d) für 
Vermittlung und Öffentlichkeitsarbeit

unbefristet zu besetzen.

Ihr Aufgabengebiet:
• Erarbeitung, Durchführung und Evaluation ziel-
gruppenorientierter Vermittlungsangebote zur
Steigerung der Attraktivität des Museums und der
Ausstellungen

• Aufbau und Pflege von Netzwerken in der kulturel-
len Bildung

• Ausgestalten von Veranstaltungen sowie eigene
Konzeptentwicklung nach inhaltlichen, themati-
schen bzw. methodischen Vorgaben

• Mitarbeit bei der Konzeption und Umsetzung von
Ausstellungen

• Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere
im Bereich Social Media sowie Einbindung und
Etablierung des Museums in kulturellen, wirt-
schaftlichen und touristischen Netzwerken

• Bearbeitung von Sammlungsneuzugängen, Be-
treuung der Sammlungssoftware und Objekterfas-
sung

Das bringen Sie mit:
• abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium in
einem museumsrelevanten Fach, respektive abge-

schlossenes Studium im Bereich Pädagogik, Kul-
turmanagement, kulturelle Bildung

• nachgewiesene Berufserfahrung in den oben ge-
nannten Aufgabenbereichen im musealen bzw.
kulturellen Bereich

• Kenntnisse im Bereich der musealen Dokumenta-
tion, idealerweise Erfahrungen mit der Samm-
lungsdatenbank Museum Plus/BeeCollect

• hohe soziale Kompetenz und hohe kommunikative
Fähigkeiten im Umgang mit einer Vielzahl unter-
schiedlicher Partner und Zielgruppen

• Belastbarkeit und Zuverlässigkeit
• Begeisterungsfähigkeit, Kreativität und Hands-On-
Mentalität

• Erfahrungen im Umgang mit modernen Medien,
Social Media und Netzwerkarbeit

• Bereitschaft zu Abend-, Wochenend- und Feier-
tagseinsätzen

• Freude an der Arbeit im Team

Arbeitszeit:
39,5 Stunden/Woche

Wir bieten Ihnen:
• ein breit gefächertes Aufgabengebiet im kulturellen
Bereich mit einem hohen Maß an Eigenverantwor-
tung und kreativem Gestaltungspielraum für Ideen

• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
• eine tarifgerechte Bezahlung nach dem Tarifvertrag
öffentlicher Dienst mit aktueller Zuordnung zur
Entgeltgruppe TVöD 9 b 

• einen attraktiven Arbeitsplatz im Glauchauer
Schloss

• eine angenehme Arbeitsatmosphäre und eine fle-
xible Arbeitszeitgestaltung

• Möglichkeiten zur fachlichen Fort- und Weiterbil-
dung

• betriebliche Altersvorsorge sowie weitere Sozial-
leistungen nach Tarifvertrag

• Gesundheitsförderung durch Prävention und An-
gebote zu arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersu-
chungen 

Für fachliche Auskünfte steht Ihnen Frau Glöckner, Tel.
03763/777580 und für allgemeine Auskünfte Herr
Brunner, Tel. 03763/65-268 gern zur Verfügung. 

Schwerbehinderte Menschen (oder deren Gleichge-
stellte) werden ausdrücklich aufgefordert, sich zu be-
werben. Die Stadt Glauchau engagiert sich für
Chancengleichheit. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Nutzen Sie bevorzugt die Möglichkeit der Online-Be-
werbung über unser Portal www.glauchau.de unter
der Rubrik/Rathaus/Ausschreibungen/Stellenaus-
schreibungen und übermitteln Sie Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen bis zum 31.03.2022. Hier fin-
den Sie auch Hinweise zum Datenschutz sowie alter-
native Bewerbungswege.                                         ❑

Öffentliche Stellenausschreibung

Der Freistaat Sachsen unterstützt im Zuge der demo-
grafischen Entwicklung mit diesem Förderprogramm
in den Städten und Gemeinden den Rückbau von leer-
stehenden und dauerhaft nicht mehr benötigten
Wohngebäuden. 

Private Eigentümer der Stadt Glauchau haben die
Möglichkeit, diese Förderung für Objekte außerhalb
der Städtebaufördergebiete „Stadtkern und Lange
Vorstadt“ sowie „Scherberg – nördliche Innenstadt“
über die Stadtverwaltung Glauchau zu beantragen. Die
Stadt reicht den Förderantrag für die jeweilige Einzel-
maßnahme bei der Sächsischen Aufbaubank – Förder-
bank (SAB) ein. Ein Rechtsanspruch auf Bewilligung
besteht nicht.

Bei Bewilligung der Maßnahme werden die anerkann-
ten nachgewiesenen Kosten für den Rückbau anteilig
bezuschusst – maximal in Höhe von 50,00 Euro je
Quadratmeter zurückgebauter Wohnfläche. Der
Grundstückseigentümer muss den Verzicht auf mög-

liche planungsrechtliche Entschädigungsansprüche
erklären und sich vertraglich verpflichten, auf die Wie-
derbebauung mit Mietwohngebäuden für mindestens
zehn Jahre zu verzichten.

Kommt eine Förderung im Rahmen der Förderrichtli-
nie Integrierte Ländliche Entwicklung – RL LE/2014 in
Betracht, ist diese Zuwendungsmöglichkeit vorrangig
in Anspruch zu nehmen. Die weiteren konkreten 
Zuwendungsvoraussetzungen und Bedingungen der
Förderung sind unter www.sab.sachsen.de/förderpro-
gramme/sie-planen-kommunale-investitionen/landes-
programm-rückbau-wohngebäude abrufbar.

Für die Antragstellung ist bei der Stadtverwaltung
Glauchau, Fachbereich Planen und Bauen, Stadtpla-
nung/Stadtsanierung, Markt 1, 08371 Glauchau, vor-
zulegen:
• Bezeichnung des Rückbauobjekts inklusive Anga-
ben zu Baujahr, Nutzungs- und Gebäudeart (aktu-
elle Fotos beifügen)

• Nachweis des Eigentums mittels Grundbuchaus-
zug

• Wohnflächenberechnung nach VO zur Berechnung
der Wohnfläche

• Denkmalschutzrechtliche Genehmigung (sofern
erforderlich)

• Angaben zur geplanten künftigen Nutzung

Auskünfte zur Antragstellung geben Ihnen folgende
Ansprechpartner des Fachbereichs Planen und Bauen
- Stadtplanung und Stadtsanierung:

Frau Vogelsang 
Tel. 03763/65-327

Herr Opitz 
Tel. 03763/65-326

E-Mail: baurecht@glauchau.de                                ❑

Information zu Fördermöglichkeiten über das Landesprogramm Rückbau Wohngebäude
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Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz
Das Dokument der Stadtverwaltung Glauchau (Information zu weiteren Maßnah-
men im Rahmen der unmittelbaren Gefahrenabwehr, datiert vom 11.02.2022, Ak-
tenzeichen: SI/2017/0026), adressiert an Herrn John Agnew (letzte bekannte
Anschrift: Lower Cairniepark, Kirkfieldbank, Lanark, Scotland, ML11 9UP, United
Kingdom) wird hiermit öffentlich zugestellt, § 4 Abs. 1 SächsVwVfZG (Gesetz zur
Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechtes für
den Freistaat Sachsen) in Verbindung mit § 10 VwZG (Verwaltungszustellungs-
gesetz). 

Der Aushang der Benachrichtigung erfolgt ab dem 04.03.2022 für die Dauer
von 2 Wochen an der allgemeinen Aushangstelle der Stadt Glauchau, im Eingangs-
bereich zum Ratshof, Informationssäule im Atrium, Markt 1, 08371 Glauchau.
Zeitgleich mit dem Tag des Aushanges erfolgt die Veröffentlichung der Benach-
richtigung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Großen Kreisstadt Glauchau (Stadt-
kurier). 

Mit der öffentlichen Zustellung des Dokumentes werden Fristen in Gang gesetzt,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Dokument vom 11.02.2022
gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Das Dokument liegt in der Stadtverwaltung Glauchau, Untere Bauaufsicht, 
Markt 1, 08371 Glauchau im Zimmer 6.29 bereit und kann durch o.g. Person bzw.
durch eine(n) bevollmächtigte(n) Vertreter(in) nach vorheriger Terminabstim-
mung (Tel.: 0049 3763/65-323, 0049 3763/65-414, 0049 3763/65-504 oder per
E-Mail: baurecht@glauchau.de) eingesehen und abgeholt werden.                    ❑

Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz
Das Dokument der Stadtverwaltung Glauchau (Schreiben vom 15.02.2022/Infor-
mation zu Maßnahmen der unmittelbaren Gefahrenabwehr, Aktenzeichen:
SI/2019/0006), adressiert an Herrn Stefan Angelov Grozdanov (letzte bekannte
Anschrift: „Dr. Varban Genchev“ Str. 73, 7830 KARDAM, BULGARIEN) wird hiermit
öffentlich zugestellt, § 4 Abs. 1 SächsVwVfZG (Gesetz zur Regelung des Verwal-
tungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechtes für den Freistaat Sach-
sen) in Verbindung mit § 10 VwZG (Verwaltungszustellungsgesetz). 

Der Aushang der Benachrichtigung erfolgt ab dem 04.03.2022 für die Dauer
von 2 Wochen an der allgemeinen Aushangstelle der Stadt Glauchau, im Eingangs-
bereich zum Ratshof, Informationssäule im Atrium, Markt 1, 08371 Glauchau.
Zeitgleich mit dem Tag des Aushanges erfolgt die Veröffentlichung der Benach-
richtigung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Großen Kreisstadt Glauchau (Stadt-
kurier). 

Mit der öffentlichen Zustellung des Dokumentes werden Fristen in Gang gesetzt,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Dokument vom 15.02.2022
gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Das Dokument liegt in der Stadtverwaltung Glauchau, Untere Bauaufsicht, 
Markt 1, 08371 Glauchau im Zimmer 6.29 bereit und kann durch o.g. Person bzw.
durch eine(n) bevollmächtigte(n) Vertreter(in) nach vorheriger Terminabstim-
mung (Tel.: 0049 3763/65-323, 0049 3763/65-414, 0049 3763/65-504 oder per
E-Mail: baurecht@glauchau.de) eingesehen und abgeholt werden.                    ❑

Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz
Hiermit wird gemäß § 4 Abs. 1 Gesetz zur Regelung des Verwaltungsverfahrens-
und des Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG)
in Verbindung mit § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) für folgende Person
öffentlich zugestellt: 

Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz
Für Herrn Darius-Sebastian Ilban, zuletzt wohnhaft in Rumänien, 51016 Targului,
W. 1, bl. 22, et. 3, ap. 17, liegt in der Stadtverwaltung Glauchau, Zimmer 3.10,
Markt 1, 08371 Glauchau ein Schriftstück vom 10.11.2021 mit dem Kassenzei-
chen: M2021047200308-22105634 zur Einsicht vor.

Durch Aushang dieser Benachrichtigung an der allgemeinen Aushangstelle der
Stadt Glauchau im Eingangsbereich zum Ratshof, Informationssäule im Atrium,
Markt 1, gemäß § 4 Abs. 1 Gesetz zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und
des Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) i. V.
m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) wird das oben bezeichnete Schrift-
stück öffentlich zugestellt.

Tag des Aushangs der Benachrichtigung: 04.03.2022
Tag der Abnahme der Benachrichtigung: 18.03.2022

Die Veröffentlichung der Benachrichtigung im Amtsblatt der Stadt Glauchau (Stadt-
kurier) erfolgt zeitgleich mit dem Tag des Aushangs. Die öffentliche Zustellung ist
notwendig, da der gegenwärtige Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist und
trotz geeigneter Nachforschung bisher nicht festgestellt werden konnte.

Das Schriftstück kann in der Stadtverwaltung Glauchau, Zimmer 3.10, Markt 1,
08371 Glauchau nach vorheriger Terminabstimmung unter Tel.: 03763/65-305
oder über E-Mail: kaemmerei@glauchau.de eingesehen und abgeholt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass das vorstehend näher bezeichnete Schriftstück
an dem Tag als zugestellt gilt, an dem seit dem Tag des Aushängens zwei Wochen
verstrichen sind. Durch diese öffentliche Zustellung des Schriftstückes können
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.       ❑

Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz
Das Dokument der Stadtverwaltung Glauchau (Information zu weiteren Maßnah-
men im Rahmen der unmittelbaren Gefahrenabwehr, datiert vom 11.02.2022, Ak-
tenzeichen: SI/2017/0026), adressiert an Herrn Graeme Muir (letzte bekannte
Anschrift: 26 Victoria Quadrant, Holytown, Motherwell, Scotland, ML 14XW, United
Kingdom) wird hiermit öffentlich zugestellt, § 4 Abs. 1 SächsVwVfZG (Gesetz zur
Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechtes für
den Freistaat Sachsen) in Verbindung mit § 10 VwZG (Verwaltungszustellungs-
gesetz). 

Der Aushang der Benachrichtigung erfolgt ab dem 04.03.2022 für die Dauer
von 2 Wochen an der allgemeinen Aushangstelle der Stadt Glauchau, im Eingangs-
bereich zum Ratshof, Informationssäule im Atrium, Markt 1, 08371 Glauchau.
Zeitgleich mit dem Tag des Aushanges erfolgt die Veröffentlichung der Benach-
richtigung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Großen Kreisstadt Glauchau (Stadt-
kurier). 

Der an Herrn Gerald James Hand, letzte bekannte Anschrift: Hollytree Drominto-
bin Clonlara.Co.Clare, Irland, gerichtete Bescheid vom 31.01.2022, Aktenzeichen:
656.31/276-2021 wird durch Aushang dieser Benachrichtigung an der allgemeinen
Aushangstelle der Stadt Glauchau im Eingangsbereich zum Ratshof, Informati-
onssäule im Atrium, Markt 1, gemäß den oben genannten gesetzlichen Regelungen
öffentlich zugestellt.

Tag des Aushangs der Benachrichtigung: 04.03.2022 
Tag der Abnahme der Benachrichtigung: 18.03.2022 

Zeitgleich mit dem Tag des Aushangs erfolgt die Veröffentlichung der Benachrich-
tigung im Amtlichen Mitteilungsblatt (Stadtkurier) der Stadt Glauchau.
Der Bescheid kann in der Stadtverwaltung Glauchau, Fachbereich Bürgerservice,
Schule, Jugend, Zimmer 6.18, Markt 1, 08371 Glauchau nach vorheriger Termin-
abstimmung unter Tel: 03763/65-441 oder über E-Mail: strassenverkehr@glau-
chau.de eingesehen und abgeholt werden.

Der jeweilige Bescheid gilt an dem Tag zugestellt, an dem seit dem Tag des Er-
scheinungsdatums des Amtlichen Mitteilungsblattes zwei Wochen verstrichen
sind. Mit diesem Tag wird die Anfechtungsfrist in Lauf gesetzt.                          ❑
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Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz
Das Dokument der Stadtverwaltung Glauchau (Schreiben vom 15.02.2022/Infor-
mation zu Maßnahmen der unmittelbaren Gefahrenabwehr, Aktenzeichen:
SI/2019/0006), adressiert an Herrn Mariyan Penchev (letzte bekannte Anschrift:
Nikola Slavkov 23, 1463 Sofia, BULGARIEN) wird hiermit öffentlich zugestellt, 
§ 4 Abs. 1 SächsVwVfZG (Gesetz zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und
des Verwaltungszustellungsrechtes für den Freistaat Sachsen) in Verbindung mit
§ 10 VwZG (Verwaltungszustellungsgesetz). 

Der Aushang der Benachrichtigung erfolgt ab dem 04.03.2022 für die Dauer
von 2 Wochen an der allgemeinen Aushangstelle der Stadt Glauchau, im Eingangs-
bereich zum Ratshof, Informationssäule im Atrium, Markt 1, 08371 Glauchau.
Zeitgleich mit dem Tag des Aushanges erfolgt die Veröffentlichung der Benach-
richtigung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Großen Kreisstadt Glauchau (Stadt-
kurier). 

Mit der öffentlichen Zustellung des Dokumentes werden Fristen in Gang gesetzt,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Dokument vom 15.02.2022
gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Das Dokument liegt in der Stadtverwaltung Glauchau, Untere Bauaufsicht, 
Markt 1, 08371 Glauchau im Zimmer 6.29 bereit und kann durch o.g. Person bzw.
durch eine(n) bevollmächtigte(n) Vertreter(in) nach vorheriger Terminabstim-
mung (Tel.: 0049 3763/65-323, 0049 3763/65-414, 0049 3763/65-504 oder per
E-Mail: baurecht@glauchau.de) eingesehen und abgeholt werden.                    ❑

Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz
Das Dokument der Stadtverwaltung Glauchau vom 02.03.2022 (Bescheid zur Er-
stattung von Kosten der unmittelbaren Ausführung einer Maßnahme gemäß Säch-
sischem Polizeibehördengesetz) Aktenzeichen: SI/2020/0018, adressiert an Herrn
Shaukat Shah (letzte bekannte Anschrift: 100 Sandford Road, Eastham, London,
E63RB, GREAT BRITAIN) wird hiermit öffentlich zugestellt, § 4 Abs. 1
SächsVwVfZG (Gesetz zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des Verwal-
tungszustellungsrechtes für den Freistaat Sachsen) in Verbindung mit § 10 VwZG
(Verwaltungszustellungsgesetz). 

Der Aushang der Benachrichtigung erfolgt ab dem 04.03.2022 für die Dauer
von 2 Wochen an der allgemeinen Aushangstelle der Stadt Glauchau, im Eingangs-
bereich zum Ratshof, Informationssäule im Atrium, Markt 1, 08371 Glauchau.
Zeitgleich mit dem Tag des Aushanges erfolgt die Veröffentlichung der Benach-
richtigung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Großen Kreisstadt Glauchau (Stadt-
kurier). 

Mit der öffentlichen Zustellung des Dokuments werden Fristen in Gang gesetzt,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Dokument vom 02.03.2022
gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Das Dokument liegt in der Stadtverwaltung Glauchau, Untere Bauaufsicht, 
Markt 1, 08371 Glauchau im Zimmer 6.29 bereit und kann durch o.g. Person bzw.
durch eine(n) bevollmächtigte(n) Vertreter(in) nach vorheriger Terminabstim-
mung (per Tel.: 0049 3763/65-323, 0049 3763/65-414, 0049 3763/65-504 oder
per E-Mail: baurecht@glauchau.de) eingesehen und abgeholt werden.              ❑

Mit der öffentlichen Zustellung des Dokumentes werden Fristen in Gang gesetzt,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Dokument vom 11.02.2022
gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Das Dokument liegt in der Stadtverwaltung Glauchau, Untere Bauaufsicht, 
Markt 1, 08371 Glauchau im Zimmer 6.29 bereit und kann durch o.g. Person bzw.
durch eine(n) bevollmächtigte(n) Vertreter(in) nach vorheriger Terminabstim-
mung (Tel.: 0049 3763/65-323, 0049 3763/65-414, 0049 3763/65-504 oder per
E-Mail: baurecht@glauchau.de) eingesehen und abgeholt werden.                    ❑

Werden Sie Interviewer/-in beim Zensus 2022 

Im Jahr 2022 findet in Deutschland der Zensus – auch bekannt als Volkszählung
– statt. Für die Befragungen von Haushalten und an Wohnheimen suchen wir ak-
tuell Interviewerinnen und Interviewer. 
Ihre ehrenamtliche Tätigkeit erstreckt sich über etwa vier Wochen und startet am
15. Mai 2022. Im Vorfeld werden Sie durch uns geschult. Sie können sich Ihre
Zeit dabei größtenteils frei einteilen und erhalten eine Aufwandsentschädigung
von durchschnittlich 450 Euro plus Fahrtkosten für die Befragung von etwa 
100 Personen. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Weitere Informationen erhalten Sie in der örtlichen Erhebungsstelle Glauchau
(zuständig für Crimmitschau, Oberwiera, Remse, Schönberg, Waldenburg, Mee-
rane, Langenbernsdorf, Dennheritz).

zensus.glauchau@statistik.sachsen.de | � 03763/ 400 02 01

Allgemeine Informationen zum Zensus unter www.zensus2022.de                    ❑

Biotonnenreinigung findet statt

Die diesjährige Frühjahrsreinigung der Biotonnen beginnt am 07. März 2022.

Dabei werden die durch den Landkreis Zwickau aufgestellten Biotonnen erst ent-
leert und anschließend gewaschen. Die Kosten der Reinigung sind in der Leis-
tungsgebühr Bioabfall enthalten, sodass keine zusätzlichen Gebühren anfallen. 

Die Entleerung der Biotonne ist mindestens einen Werktag vor der im Reinigungs-
zeitraum stattfindenden regulären Entleerung anzumelden. 
Dies ist unter www.landkreis-zwickau.de/abfall-online oder telefonisch unter
0375/4402-26600 möglich. 

Am Entleerungstag ist die Tonne bis 07:00 Uhr bereitzustellen und anschließend
bis nach dem Waschgang stehen zu lassen. Dieser erfolgt in der Regel spätestens
am nächsten Tag. 

Stadt Glauchau:

Sammelgebiete I, III, IV und                                   Montag, 07. März 2022
Ortsteil Niederlungwitz

Sammelgebiete II, V, VI, Sachsenallee und            Montag, 21. März 2022
Ortsteile Albertsthal, Gesau, Höckendorf, 
Hölzel, Jerisau, Lipprandis, Rothenbach, 
Schönbörnchen, Voigtlaide, Wernsdorf

Ortsteile Ebersbach, Kleinbernsdorf,                      Dienstag, 22. März 2022
Reinholdshain

Amt für Abfallwirtschaft                                                                                      ❑

�
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Der Landschaftspflegeverband „Mittleres Erzgebirge“ e.V. ist seit dem Jahr 2007
als Naturschutzqualifizierer für Landnutzer tätig. Wichtige Zielstellungen unseres
Beratungsangebotes sind die Erhaltung und die Entwicklung der ökologischen
Funktionen landwirtschaftlicher Nutzflächen, die Erhaltung der Artenvielfalt sowie
die Erhaltung bzw. Entwicklung spezieller Lebensraumtypen einschließlich der Um-
setzung von Maßnahmen der Managementpläne in NATURA 2000-Gebieten.

Unser Beratungsangebot umfasst: 

• Information der Landnutzer über Schutzziele und Anforderungen des Natur-
schutzes im Betrieb sowie Fördermöglichkeiten

• konkrete schlagbezogene Information und Beratung mit Abstimmung geeig-
neter Bewirtschaftungs- und/oder Pflegemaßnahmen

• detaillierte fachliche Einschätzung potentieller Flächen für Naturschutzmaß-
nahmen (Vor-Ort-Besichtigung mit umfassender Kartierung und Dokumenta-
tion) vor der Beantragung

• Einzelflächenbezogene fachliche Begleitung während des Verpflichtungszeit-
raumes der Richtlinie 

• Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AuK/2015) sowie Insektenschutz und
Artenvielfalt (FRL ISA/2021)

Wir informieren die Landwirte gezielt über die Inhalte, Ziele und Änderungen ge-
genwärtig bekannter Fördermöglichkeiten.

In Vorbereitung einer neuen Förderperiode ab 2023 liegt ein besonderes Augen-
merk auf den Grünlandflächen, die für die Maßnahme „Ergebnisorientierte Hono-
rierung artenreichen Grünlandes – EOH“ vorgesehen sind. Wir bieten interessierten
Betrieben für die gezielte Beurteilung der Zuwendungsvoraussetzungen eine Er-
probung auf ausgewählten Schlägen vor dem ersten Schnitt im Jahr 2022 an und
stellen auf Anfrage das entsprechende Informationsmaterial bereit.

Fragen zur Mahdhäufigkeit oder Düngung, zur Beweidung, zur Neuanlage oder
Pflege einer Hecke, aber auch spezielle Biotoppflege- bzw. Artenschutzmaßnahmen
werden ebenfalls besprochen. Auf Wunsch des Landnutzers werden die Maßnah-
men gerne auch konkret flächenbezogen präzisiert und mit möglichen Fördermaß-
nahmen untersetzt.

Für Betriebe, die bereits Flächen in Grünland- bzw. Ackermaßnahmen beantragt
haben, bieten wir eine Maßnahmebegleitung an. Diese umfasst eine Flächenbege-
hung und die Einschätzung, ob die Umsetzung der Maßnahme mit den natur-
schutzfachlichen Zielstellungen übereinstimmt. 
Für die Naturschutzqualifizierung entstehen dem Landbewirtschafter und Eigen-
tümer keine Kosten.

Kontaktieren Sie uns unter der Rufnummer 03733/59677-0 bzw. informieren sich
auf unserer Homepage: www.lpvme.de über das Beratungsangebot. Zusätzliche
Informationen zur Naturschutzberatung finden Sie unter: 
https://www.smul.sachsen.de/foerderung/naturschutzqualifizierung-fuer-landnut-
zer-c-1-4587.html

Unsere Kontaktdaten: 

Landschaftspflegeverband „Mittleres Erzgebirge“ e.V.
Am Sportplatz 14
09456 Mildenau
Tel.:             03733/596770
E- Mail:       info@lpvme.de

Mehr über uns: 
www.lpvme.de und auf Facebook: www.facebook.com/LPVME/

Die Naturschutzberatung wird im Rahmen der Richtlinie „Natürliches Erbe (NE/
2014)“ aus Mitteln der Europäischen Union (Europäischer Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen Raumes- ELER) und des Freistaates Sachsen
gefördert. 

Im Rahmen des

                ❑

Kooperation Naturschutz und Landwirtschaft in
Sachsen – Naturschutzberatung 

Anzeige

Die Galerie art gluchowe ist geöffnet. Der Zutritt erfolgt nach der 3G-Regel sowie
mit Kontakterfassung. Es gelten weiterhin die Abstandsregeln und FFP2-Masken-
pflicht.

Ausstellung:       Vereinsausstellung
                           „Gezeichnet, Gemalt, Gedruckt, Geformt“
                           Skulptur/Malerei/Grafik
                           noch bis 06.03.2022

Vorschau:           Horst Kistner 
                           „Lichtspiele“ 
                           Fotografie
                           10.03.2022 bis 24.04.2022
                           Vernissage am 10.03.2022 um 19:00 Uhr

Bitte informieren Sie sich über die aktuellen Termine unserer Veranstaltungen
und über aktuell bestehende Hygienemaßnahmen auf unserer Homepage:
www.artgluchowe.de

Öffnungszeiten Galerie art gluchowe, Schloss Forderglauchau:
Dienstag – Freitag 11:00 – 17:00 Uhr
Samstag, Sonntag und an Feiertagen 14:00 – 17:00 Uhr

Unser Kunstverein stellt sich vor unter www.artgluchowe.de und bei Facebook
und Instagram.                                                                                                    ❑

Kunstverein der Stadt Glauchau art gluchowe e. V.
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Adventgemeinde, Hoffnung 47
samstags, 09:30 Uhr           Gottesdienst

C-Punkt FeG Glauchau, Marienstraße 46 
sonntags (außer letzter Sonntag im Monat), 
10:00 Uhr                Gottesdienst mit Abenteuerland
jeden 1. Donnerstag im Monat, 
19:30 Uhr                Stillegebet
jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat, 
19:30 Uhr                Gebetsabend
Beachten Sie die Hinweise im Internet unter www.feg-glauchau.de 

Evangelische Christengemeinde Elim, August-Bebel-Straße 28
05., 12., 19.03., 19:00 Uhr  Jugendtreff
06.03., 10:00 Uhr                Gottesdienst mit Abendmahl
13., 20.03., 10:00 Uhr         Gottesdienst
15.03., 18:30 Uhr                Start Alphakurs (LKG – W14)

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde/Baptisten, Mauerstraße 17
06.03., 10:00 Uhr                Gottesdienst mit Abendmahl und Kindergottesdienst
13., 20.03., 10:00 Uhr         Gottesdienst mit Kindergottesdienst
Auch unsere Gottesdienste können derzeit nur unter der 3G-Regel stattfinden.
Anmeldung unter Tel.: 03763/3280 oder pastor@baptisten-glauchau.de. 
Aktuelle Informationen erhalten Sie unter Tel.: 03763/3280 und www.baptisten-
frei-kirche.de. 

Evangelisch-Lutherische Gemeinde zum Heiligen Kreuz, Charlottenstraße 24
Beachten Sie die Hinweise im Internet unter www.elfk.de/glauchau.

Landeskirchliche Gemeinschaft Glauchau, Dr.-H.-v.-Wolffersdorff-Straße 14 
freitags, 16:30 Uhr               Smarteens
freitags, 18:00 Uhr               EC-Jugendkreis
06.03., 17:00 Uhr                Gemeinschaftsstunde
08., 15.03., 19:00 Uhr         Bibelgespräch
09.03., 15:30 Uhr                Familien-Café
13.03., 10:00 Uhr                Familiengottesdienst
20.03., 10:00 Uhr                Gemeinschaftsstunde

Neuapostolische Kirche, Rothenbacher Kirchsteig 5
sonntags, 10:00 Uhr            Gottesdienst

Zur Teilnahme am sonntäglichen Präsenzgottesdienst ist eine vorherige Anmeldung
beim Gemeindevorsteher erforderlich, Tel.: 03763/788461. Außerdem finden sonn-
tags 10:00 Uhr zentrale Videogottesdienste statt. Sie sind über den YouTube-Kanal
der Gebietskirche erreichbar http://gottesdienst.nak-nordost.de/. Beachten Sie die
Hinweise im Internet unter www.glauchau.nak-nordost.de.

Religionsgemeinschaft Jehovas Zeugen, Kongress-Saal, Grenayer Straße 3
Gottesdienste finden ausschließlich als Videokonferenzen statt.

Römisch-katholische Kirche St. Marien, Geschwister-Scholl-Straße 2
sonntags, 08:30 Uhr            Heilige Messe

Kirche St. Andreas, Gesau 
Beachten Sie die Hinweise im Internet unter www.kirche-gesau.de.

Kirchgemeinde Lobsdorf-Niederlungwitz-Reinholdshain

Kirche St. Petri, Niederlungwitz, St.-Petri-Platz 2
04.03., 19:00 Uhr                Weltgebetsgottesdienst
06.03., 10:00 Uhr                Gottesdienst in der LKG Niederlungwitz
13.03., 10:00 Uhr                Tauferinnerung für Kinder in Niederlungwitz
20.03., 10:30 Uhr                Gottesdienst mit Abendmahl

Kirche Reinholdshain, Schulstraße
06.03., 09:00 Uhr                Gottesdienst
13.03., 10:00 Uhr                Tauferinnerung für Kinder in Niederlungwitz

Beachten Sie die Hinweise im Internet unter www.kirche-lobsdorf-
niederlungwitz.de. Beachten Sie für den Zugang bitte die in der Sächsischen Co-
rona-Schutz-Verordnung festgeschriebenen aktuellen Regelungen.  

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Glauchau (mit Wernsdorf)

Kirche St. Anna Wernsdorf, Schulweg 4
13.03., 09:00 Uhr                Gottesdienst
20.03., 10:00 Uhr                Kirchweihfest mit Abendmahl und Kindergottesdienst 
                                            in Lutherkirche

Lutherkirche Glauchau, Dorotheenstraße 8
04.03., 19:00 Uhr                gemeinsamer Gottesdienst zum Weltgebetstag
16.03., 14:30 Uhr                Seniorenkreis
20.03., 10:00 Uhr                Kirchweihfest mit Abendmahl und Kindergottesdienst

St. Georgenkirche Glauchau, Kirchplatz 7
06.03., 10:30 Uhr                gemeinsamer Gottesdienst mit Kindergottesdienst 
08., 15.03., 19:00 Uhr         Bibelstunde bei der Landeskirchlichen Gemeinschaft
11.03., 18:00 Uhr                Gemeindegebet
13.03., 10:30 Uhr                Gottesdienst mit Abendmahl und Kindergottesdienst

17:00 Uhr                Konzert an der Silbermannorgel mit Florence Rous-
                                            seau und Loic Georgeault (Frankreich), Werke von 
                                            J. S. Bach
Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.kirchgemeinde-
glauchau.de. 

Alle Termine sind von den aktuellen Coronaschutzbestimmungen abhängig. Bitte
beachten Sie die Aushänge in den Schaukästen der jeweiligen Pfarrämter oder auf
den Internetseiten der jeweiligen Kirchgemeinden.                                              ❑
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Gebet für unsere Stadt 
28.03.2022, 19:30 Uhr 
in der Landeskirchlichen Gemeinschaft, Dr.-H.-v.-Wolffersdorff-Straße 14

Kirchliche Nachrichten

Anzeige
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Apothekennotdienst

Süd-West-Apotheke, Seiferitzer Allee 1, Meerane, Tel.: 03764/47222, von Freitag,
04.03.2022, 18:00 Uhr bis Freitag, 11.03.2022, 18:00 Uhr 

Löwen-Apotheke, August-Bebel-Straße 49, Meerane, Tel.: 03764/2060, von Frei-
tag, 11.03.2022, 18:00 Uhr bis Freitag, 18.03.2022, 18:00 Uhr 

Ost-Apotheke, Oststraße 31, Meerane, Tel.: 03764/16884, von Freitag, 18.03.2022,
18:00 Uhr bis Freitag, 25.03.2022, 18:00 Uhr 

Aktiv-Apotheke, Waldenburger Straße 111, Glauchau, Tel.: 03763/14750, von Frei-
tag, 25.03.2022, 18:00 Uhr bis Freitag, 01.04.2022, 18:00 Uhr                         ❑

Wichtige Rufnummern für Glauchauer

Regionaler Zweckverband, 
Wasserversorgung Bereich Lugau-Glauchau 
Glauchau, Obere Muldenstraße 63, 
(Internet: www.rzv-glauchau.de)
ganztägig rund um die Uhr...........................03763/405405

Der nächste StadtKurier erscheint am Freitag, den 18.03.2022.
Kostenfreie Haushaltsverteilung bis einschließlich 20.03.2022!

NOTRUFE
Polizei ............................................................................................................110
Polizeirevier Glauchau und Bürgerpolizist, Scherbergplatz 7 ...............03763/640
Polizeidirektion Zwickau ......................................................................0375/4280

Feuerwehr, Rettungsdienst ............................................................................112
Krankentransport................................................................................0375/19222

DRK 
Rettungswache Glauchau ..............................................................03741/457226
Rettungsleitstelle Zwickau/Krankentransport......................................0375/19222

Havariedienste (diese sind kostenlos für die Anrufer)
Stadtwerke Glauchau Dienst leistungs gesellschaft mbH 
Stör ungsmeldungen Versorgungsgebiet Glauchau:
Strom/Beleuchtung .......................................................................0800/05007-50
Gas................................................................................................0800/05007-60
Wärme ..........................................................................................0800/05007-40

Westsächsische Abwasser entsorgungs- und Dienst leistungs gesellschaft mbH 
Weidensdorf, An der Muldenaue 10
Montag – Freitag in den Geschäftszeiten............................................03763/78970
Havarie und Bereitschaftsdienst .....................................................0172/3578636
(Bei Havarien und Unregelmäßigkeiten am unterirdischen öffentlichen oder privaten
Abwasserkanalnetz bitten wir, unseren 24-Stunden-Bereitschaftsdienst (auch an
Sonn- und Feiertagen) unter der Telefonnummer 0172 3578636 zu benachrichtigen.)

Bereitschaftsdienst der Stadtverwaltung......................................0171/9756698
Leitstelle Zwickau
Verbindungsaufnahme zur Feuerwehr (Stadtbrand meister und Gerätewart) 
außerhalb von Notsituationen Leitstelle Zwickau ...0375/44780 oder 0375/19222

Bereitschaftsdienst der Stadtbau und 
Wohnungsverwaltung GmbH Glauchau ...........................................0800/0789040
                                                                    (diese ist kostenlos für die Anrufer)

Die 500 Milliliter Blut einer Blut-
spende können für Patienten in vie-

len Fällen lebensrettend sein. Die Sicherheit von Blutspenderinnen und -spendern
hat folglich oberste Priorität, denn nur durch ihren Einsatz kann die Patientenver-
sorgung langfristig gesichert werden. Zum Spenderschutz kann unter anderem
das Einhalten bestimmter Verhaltenstipps, insbesondere direkt vor und nach einer
Blutspende durch die Spender, beitragen. Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost
gibt seinen Spendern folgende Empfehlungen: 

Vor der Spende:
• Ausschließlich völlig gesund und frei von jeglichen Erkältungssymptomen zur
Spende kommen.

• Sollte einige Zeit vor der gewünschten Spende eine Krankheit vorgelegen
haben, müssen ggf. Wartefristen bis zur nächsten Blutspende eingehalten wer-
den. Zwischen zwei Spenden müssen generell mindestens 56 Tage liegen.

• Ausreichend essen und trinken, um den Kreislauf stabil zu halten und den Flüs-
sigkeitsverlust durch die Spende ausgleichen zu können.

Nach der Spende:
• Auch nach einer Blutspende sollte viel getrunken werden (z. B. Wasser, Saft-
schorlen, Kräutertees).

• Auf Sport direkt nach der Blutspende verzichten. Am Tag nach der Spende
kann wieder Sport getrieben werden. Auch ein Saunabesuch sollte besser auf
den Tag nach der Spende gelegt werden. 

• Eine ausreichend lange Ruhezeit einhalten und nach Möglichkeit erst ca. 
30 Minuten nach der Blutspende wieder aktiv am Straßenverkehr teilnehmen.

Generell gilt, dass der auf dem Blutspendetermin anwesende Arzt oder die Ärztin
jeweils am Tag der Spende darüber entscheidet, ob eine „Spendetauglichkeit“ des
potentiellen Blutspenders vorliegt. Der Vorab-Spendecheck kann unverbindlich
Anhaltspunkte dafür geben, ob die Voraussetzungen für eine Blutspende vorliegen: 
https://www.drk-blutspende.de/spende-check/nordost

Alle Blutspendetermine sind zu finden unter https://www.blutspende-
nordost.de/blutspendetermine/. Eine Terminreservierung vorab ist erforderlich.
Bitte beachten Sie ggf. aktuelle Ankündigungen auf unserer Website www.blut-
spende-nordost.de  

Weitere Informationen werden darüber hinaus unter der kostenlosen Hotline
0800/1194911 erteilt. Auch nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelas-
senen Impfstoffen gegen das Corona-Virus ist eine Blutspende am Tag nach der
Impfung möglich, sofern sich der Geimpfte gesund fühlt.

Die nächste Blutspendeaktion in Glauchau findet statt

am Dienstag, den 15.03.2022, 13:30 Uhr – 19:00 Uhr
im DRK-Kreisverband e. V., Plantagenstraße 1, Glauchau.

M. Kunze
DRK-Blutspendedienst Nord-Ost                                                                         ❑

Was gilt es als Spender vor und nach der Blut-
spende besonders zu beachten?

Anzeige

Anzeige
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